
Das Ziel der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 48 „Gewerbegebiet Vogelsanger Straße“ ist die 

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Getränkemarktes. 

 

Rechtskräftig seit 03.07.2004 

 

 

 

 


